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Beschlüsse: 
 

26.04.2021 Stadtvertretung 

017/StV/2021 
17. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Der Stadtpräsident stellt die Tagesordnungspunkte 11 bis 13 en bloc zur Abstimmung. Die 
Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen Widerspruch. 
 
2. 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende geänderte Beschlussfassung: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mindestens halbjährlich Kontrollen von Schweriner 
Bauruinen zur Gewährleistung der Bauten- und Grundstückssicherung vorzunehmen, 
insbesondere bei folgenden Bauten/Grundstücken: 
 
a) Mueß – Alte Fähre 
b) Neu Zippendorf – Ehemalige Bezirksparteischule 
c) Schelfwerder – Altes Jagdhaus 
d) Zippendorf – Ehemaliges Kurhotel 
e) Zippendorf – Strandhotel 
f) Paulsstadt – Areal ehemals Möbel Flint, Wittenburger Straße 23 
g) Altstadt – Ehemaliger Kindergarten „Sonnenblume“, Alexandrinenstraße/ Ecke 
Knaudtstraße 
h) Altstadt – Ehemaliges Kino „Schauburg“, Mecklenburgstraße 
i.) Ostorf – Alte Gärtnerei; Krösnitz 38 
 
Gegebenenfalls sind erforderliche baurechtliche Maßnahmen einzuleiten. Hierdurch sollen 
Vandalismus, Verunreinigungen durch Haus- und Sondermüll, übermäßiger Baum- und 
Heckenwuchs sowie allgemeine Gefahren für die Sicherheit und Ordnung verhindert werden. 
 
Dem jeweiligen Eigentümer sind bei Verstößen Hinweise seitens der Stadtverwaltung zu 
erteilen und bei Nichteinhaltung gegebenenfalls Sanktionen auszusprechen. Dabei ist die 
Denkmalbehörde einzubeziehen. 
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Der Oberbürgermeister hat der Stadtvertretung einmal jährlich zum Jahresende eines jeden 
Jahres über den aktuellen Stand der Bauruinen zu berichten. 
 
3. 
Der Stadtpräsident stellt sodann den Antrag in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Hauptausschusses zur Abstimmung. Die Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen 
Widerspruch. 
 
Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mindestens halbjährlich Kontrollen von Schweriner 
Bauruinen zur Gewährleistung der Bauten- und Grundstückssicherung vorzunehmen, 
insbesondere bei folgenden Bauten/Grundstücken: 
 
a) Mueß – Alte Fähre 
b) Neu Zippendorf – Ehemalige Bezirksparteischule 
c) Schelfwerder – Altes Jagdhaus 
d) Zippendorf – Ehemaliges Kurhotel 
e) Zippendorf – Strandhotel 
f) Paulsstadt – Areal ehemals Möbel Flint, Wittenburger Straße 23 
g) Altstadt – Ehemaliger Kindergarten „Sonnenblume“, Alexandrinenstraße/ Ecke 
Knaudtstraße 
h) Altstadt – Ehemaliges Kino „Schauburg“, Mecklenburgstraße 
i.) Ostorf – Alte Gärtnerei; Krösnitz 38 
 
Gegebenenfalls sind erforderliche baurechtliche Maßnahmen einzuleiten. Hierdurch sollen 
Vandalismus, Verunreinigungen durch Haus- und Sondermüll, übermäßiger Baum- und 
Heckenwuchs sowie allgemeine Gefahren für die Sicherheit und Ordnung verhindert werden. 
 
Dem jeweiligen Eigentümer sind bei Verstößen Hinweise seitens der Stadtverwaltung zu 
erteilen und bei Nichteinhaltung gegebenenfalls Sanktionen auszusprechen. Dabei ist die 
Denkmalbehörde einzubeziehen. 
Der Oberbürgermeister hat der Stadtvertretung einmal jährlich zum Jahresende eines jeden 
Jahres über den aktuellen Stand der Bauruinen zu berichten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei vier Stimmenthaltungen beschlossen 
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